
Was ist ein Hinterlieger bzw. Teilhinterlieger?  
 
Ein Hinterliegergrundstück liegt nicht an der zu reinigenden Straße an. Die Erschließung 
dieser Grundstücke erfolgt über einen anderen Zugang/Zufahrt auf die Straße, z. B. über 
einen nicht öffentlichen Weg oder über das Vorderliegergrundstück. 
 
Grundstücke, die nur mit einem Teil des Grundstückes an der zu reinigenden Straße 
anliegen, sind Teilhinterliegergrundstücke. Hierbei wird nicht nur der direkt anliegende 
Grundstücksteil vermessen, sondern auch der Teil, der im Hintergelände liegt.  
Die Länge dieses Teils wird rechtwinklig auf die Straße vorprojiziert. 
 
Grafische Darstellung 
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